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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.12.1976

Norm

StGB §83

Rechtssatz

Ein bloßer Schlafzustand (hier: durch Schlafmittel), der weder mit einer Beeinträchtigung der körperlichen Integrität

verbunden ist noch Krankheitswert im medizinischen Sinn besitzt, ist weder Körperverletzung noch

Gesundheitsschädigung.
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